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Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW S. 474), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes, des Kunsthochschulgesetzes 
und weiterer Vorschriften vom 31. Januar 2012 (GV. NRW., S. 90), hat die Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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Artikel I 

 
 
Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Angewandte Geowissenschaften der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen vom 14.03.2011 (Amtliche Bekanntmachungen 
der RWTH Aachen, Nr. 2011/024, S. 1-61), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 22 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 
Studierende, die sich vor dem Sommersemester 2011 eingeschrieben haben, können auf Antrag in 
diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten die-
ser Ordnung nach der bisherigen Ordnung vom 30.04.2008 studieren. Diese Übergangsfrist ent-
spricht einem Studienabschluss in eineinhalbfachen Regelstudienzeit. Nach Ablauf des Sommer-
semester 2013 erfolgt ein Wechsel in diese Ordnung zwangsläufig. 
 
 
 

Artikel II 
 
 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Georessourcen und 
Materialtechnik vom 27.06.2012. 
 
 
 
 
 
 

   Für den Rektor 
Der Kanzler 

der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 

 
 
Aachen, den 10.08.2012  

 
gez. Nettekoven 

   Manfred Nettekoven 


